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§ 155 UGB Ausgleich unter den
Gesellschaftern

 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Das nach Berücksichtigung der Schulden verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist von den Liquidatoren

nach dem Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter unter Berücksichtigung ihrer Guthaben und

Verbindlichkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis, wie sie sich aufgrund der Schlussbilanz ergeben, unter die

Gesellschafter zu verteilen.

2. (2)Das während der Liquidation entbehrliche Geld wird vorläufig verteilt. Zur Deckung noch nicht fälliger oder

streitiger Verbindlichkeiten sowie zur Sicherung der den Gesellschaftern bei der Schlußverteilung zukommenden

Beträge ist das Erforderliche zurückzubehalten. Die Vorschriften des § 122 Abs. 1 finden während der Liquidation

keine Anwendung.

3. (3)Entsteht über die Verteilung des Gesellschaftsvermögens Streit unter den Gesellschaftern, so haben die

Liquidatoren die Verteilung bis zur Entscheidung des Streites auszusetzen.

4. (4)Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Deckung der Guthaben von Gesellschaftern aus dem

Gesellschaftsverhältnis nicht aus, so sind die übrigen Gesellschafter ihnen gegenüber verpflichtet, für den Betrag

im Verhältnis ihrer Verbindlichkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis aufzukommen. Kann von einem

Gesellschafter der auf ihn entfallende Betrag nicht erlangt werden, so wird der Ausfall auf die übrigen

Gesellschafter wie ein Verlust verteilt.
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